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Lehrgang im „Mountain Trailer“-Parcours 

mit Nina Hölker 
beim Reit- und Fahrverein Saarwellingen e.V. 
in 66793 Saarwellingen, Reitgelände „Auf der Höh“ 

Freitag, 05.06.26 und Samstag, 06.06.26 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Teilnahmegebühren: 

• 1 Tag – Freitag, 05.06.2026 „Intensivkurs“  200,- € 

• 1 Tag – Samstag, 06.06.2026 „Zeitslots“  110,- € 
• 2 Tage – Kombination Freitag & Samstag: 285,- € 

• Zzgl. Anlagennutzung 10,- €/Tag für Nicht-Mitglieder 
 
 
Hinweis: 
• Auf der gesamten Anlage besteht Helmpflicht (für alle) beim Reiten! 

• Es steht keine Halle zur Verfügung. Wir trainieren auf einem begrenzten Reitplatz (Rasen/Sand). 

• Park- und Wendeflächen für Gespanne sind auf dem Reitgelände ausreichend vorhanden. 
• Das Essen in der Mittagspause kann abgestimmt und vorbestellt werden. 

 
 
Anmeldungen an: Marie Meier, Fraulauterner Str. 29, 66773 Hülzweiler 
E-Mail:   meier_marie@yahoo.de (Anmeldung per E-Mail:  

gut leserlich und unterschrieben. Keine WhatsApp-Anmeldung!) 
Mobil:   0151-22400616 (telefonisch erreichbar nach 17.00 Uhr)  
Zahlungsinformation: Die Kontodaten werden nach Eingang der Anmeldung per E-Mail mitgeteilt. 
 
 
Anmeldeschluss: Anmeldung bis zum 15.01.2026. 
Teilnehmerzahlen: Freitag mind.&max. 8 Teilnehmern sowie Samstag mind.&max. 16 Teilnehmern. 
WICHTIG: Bei Erreichen der Mindestteilnehmerzahlen bis zum 15.01.2026 findet der Lehrgang statt. 
Hierzu wird eine Mitteilung per E-Mail erfolgen. Sollte ab dem 15.01.2026 jemand ausfallen, wird der 
Betrag nicht zurückerstattet - Es kann jedoch ein Ersatzteilnehmer selbst gesucht/gestellt werden. 
 
 
Bitte berücksichtigen: 
Ein Teilnahmeplatz ist erst sicher, wenn die Anmeldung und die Anmeldegebühr eingegangen sind. 
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Beschreibung: 
Der „Mountain Trailer“ aus Dülmen (NRW) bietet mit seinem Parcours eine einzigartige Möglichkeit, 
Vertrauen, Balance und Gelassenheit zwischen Pferd und Reiter zu fördern. Gemeinsam mit dem 
erfahrenen Team vom Mountain Trailer erwartet euch ein spannendes Trainingswochenende auf 
dem mobilen Premium Trail – dieser besteht aus 10 vielseitigen Hindernissen und über 20 Aufbau-
varianten (auch bekannt aus Extreme Trail oder Natur Trail). 
 
Zu den Hindernissen zählen unter anderem Brücken mit Geländer, Wippen, Wasserbecken, Podeste, 
Balancierbalken sowie eine Hängebrücke – naturähnliche Aufgaben, die Konzentration, Koordination 
und Kommunikation zwischen Mensch und Pferd auf besondere Weise fördern.  
Ob vom Boden oder geritten – das Training richtet sich an alle Pferdefreunde, unabhängig von Reit-
weise oder Ausbildungsstand. Ziel ist stets eine harmonische Partnerschaft, mehr Souveränität und 
Vertrauen im Gelände und Alltag. 
 
Ablauf & Inhalte: 
Freitag, 05. Juni – Intensivkurs (geplant: 9.00-17.30 Uhr) 

• Theorieeinheit und gemeinsame Parcourserklärung 
• Zwei praktische Trainingseinheiten von je 60 Minuten mit Pause  

in 4 Kleingruppen mit je 2x Pferd-Mensch-Paaren 

• Inhalte individuell an Niveau und Ziel der Teilnehmenden angepasst: 
- Grundlagenarbeit am Boden (Führen, Schicken, Schulter- und Hinterhandkontrolle) 
- Erarbeitung einzelner Hindernisse am Boden und geritten 
- Aufgaben in Hindernissen (z. B. Stopp, Wenden, Rückwärtsrichten)  
- Kombinationen & Trail-Straßen 
- Pattern-Training / Spaß-Turnier 

• Mehrere Theorie- und Gesprächsrunden zur Vertiefung 
 
Samstag, 06. Juni – Zeitslots (geplant: 9.00 bis ca. 17.30 Uhr) 

• Frei buchbare 60-Minuten-Zeitslots in 2er-Gruppen 
• Ausnahme: 3er-Gruppen auf gesonderte Anfrage (diese müssen sich als Gruppe anmelden)  
• Parcourserklärung und Training innerhalb der Einheit 
• Bei Kombination beider Tage entfällt die Parcourserklärung – direkter Trainingsstart möglich 

 
Beide Tage können einzeln oder in Kombination gebucht werden. 
Die Teilnahme ist geführt oder geritten möglich. 
 
Alle Trainingseinheiten werden von Trainerin Nina Hölker betreut. 
(Impressionen: www.mountain-trailer.de) 
 
Aufgepasst: Teilnahme barhuf, mit Hufschuhen & mit Beschlägen (Stollen ja; Stifte nein) möglich. 
 
Wegbeschreibung zum Reitgelände „Auf der Höh“ 
• Über die A8, Abfahrt Nr. 13 „Saarwellingen“ nehmen 
• Auf die B405 in Richtung Saarwellingen abbiegen 
• Der Vorstadtstraße folgen bis zum Kreisverkehr, dort die 2. Ausfahrt nehmen 
• Im nächsten Kreisverkehr die 1. Ausfahrt in Richtung „Reisbach/Schwarzenholz“ wählen  
• Anschließend rechts abbiegen Richtung Schwarzenholz 
• Nach der Schwarzenholzer Straße 38 (66793 Saarwellingen) dem Schild „Reitgelände Auf der 

Höh“ folgen 
• Das Reitgelände befindet sich einer Anhöhe, links „quasi mittig“ in das Reitgelände abbiegen  
• Ausreichend Park- und Wendemöglichkeiten sind vorhanden. 
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Anmeldung zum Lehrgang im „Mountain Trailer“-Parcours mit Nina Hölker 05.-06.06.2026 
Hiermit melde ich mich, bzw. mein Kind verbindlich an (eine Anmeldung je Teilnehmer)  

 

             
Vor- und Zuname Teilnehmer/in       Alter 

             
Straße, Haus-Nr.      Postleitzahl, Ort 

             
Handynummer      E-Mail-Adresse 

             
Nur bei Minderjährigen: Für die Dauer der Veranstaltung übernimmt die Aufsichtspflicht (Name) 

 
Angaben zum Pferd 

             
Name       Rasse 

             
Lebensnummer (sofern vorhanden)    Chip-Nummer (sofern vorhanden) 

             
Alter    Stockmaß (in cm)    Geschlecht 

 
Teilnahme an:  ❑  1 Tag - Freitag, 05.06.26 Intensivkurs (200,- €)   € 

   ❑  1 Tag - Samstag, 06.06.26 Zeitslots (110,- €)    € 
   -oder- 
   ❑  2-Tage - Kombination Freitag & Samstag (285,- €)   € 
 
❑  Ich bin persönliches Mitglied im RuFV Saarwellingen e.V., oder- 
❑  Ich bin kein Mitglied und zahle die Anlagennutzung (10,00 €/Pferd/Tag)   € 
 
Auf Wunsch stehen in begrenzter Anzahl fest aufgebaute Paddocks zur Verfügung: 
(Für persönliche Mitglieder des RuFV Saarwellingen e.V. sind diese kostenlos nutzbar!) 
❑  Fester Paddock (Nichtmitglieder: + 5,00 €/Pferd/Tag) Anzahl/Betrag:   € 

 
Die Anmeldegebühr von insgesamt   Summe   =  € 
❑  Liegt bar bei, oder -    ❑  Wird überwiesen/gesendet (PayPal) 
 
❑ Ich willige ein, dass Fotos von meiner Person bei der Veranstaltung angefertigt und in folgenden 
Medien (Gemeindeblatt, lokalen Printmedien, RuFVS-Webseite, RuFVS-Meta: Facebook & Instagram) 
veröffentlicht werden dürfen. 
❑ Ich willige nicht ein, dass Fotos von meiner Person bei der Veranstaltung angefertigt und veröf-
fentlicht werden dürfen. 
 
 
Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich die nachstehend aufgeführten Teilnahmebedin-
gungen 2025/2026 sowie die in der Ausschreibung genannten speziellen Veranstaltungs-
bedingungen gelesen, verstanden und angenommen habe. 
 
             
Datum, Unterschrift des Teilnehmers (bei Minderjährigen auch der gesetzlichen Vertreter)  

 
             

Name/Vorname der gesetzlichen Vertreter in Druckbuchstaben 
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Teilnahmebedingungen 2025/2026 
für Veranstaltungen beim Reit- und Fahrverein Saarwellingen e.V. 
 
1. Die Teilnahme erfolgt auf eigenes Risiko. Die Reiter/Fahrer und Pferdebesitzer tragen die volle Verantwortung für die 

Gesunderhaltung ihrer Pferde. 
 

2. Reiter/Fahrer und Pferdebesitzer haften uneingeschränkt nach § 833 BGB. Für jedes teilnehmende Pferd muss für 

die Dauer der Veranstaltung eine Tierhalter-Haftpflichtversicherung bestehen. Über die Dauer der Veranstaltung 

bleibt der Reiter/Fahrer/Besitzer des Pferdes Tierhüter nach § 834 BGB. 

 

3. Der Veranstalter haftet nur für solche Ansprüche aus der Veranstaltung, die durch vorsätzliches oder grob fahrlässi-

ge Handeln des Veranstalters oder seiner Hilfspersonen oder durch eine Verletzung sogenannter Kardinalpflichten 

(d.h. Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages erst ermöglicht und auf deren Ein-

haltung regelmäßig vertraut werden darf) entstanden sind. 

 

4. Die Pferde müssen seuchenfrei sein und aus einem seuchenfreien Stall kommen. Es dürfen nur Tiere teilnehmen, die 

gesund und frei von ansteckenden Krankheiten sind. In Zweifelsfällen kann auf Kosten des Teilnehmers ein Tierarzt 

zu Rate gezogen werden. 

 

5. Laktierende Stuten dürfen nicht teilnehmen. Hengste, Handpferde und Hunde nur nach Absprache. 

 

6. Kinder und Jugendliche dürfen nur unter Aufsicht eines Erziehungsberechtigten oder einer von ihm beauftragten 

volljährigen Person an der Veranstaltung teilnehmen. Der Erwachsene übernimmt die Aufsichtspflicht gemäß § 832 

BGB für die gesamte Dauer der Veranstaltung. Bei Jugendlichen unter 18 Jahren muss das Einverständnis der Erzie-

hungsberechtigten vorliegen. 

 

7. Den Anweisungen des Veranstalters ist Folge zu leisten. Dies entbindet die Teilnehmer/innen jedoch nicht von ihrer 

Verantwortung für ihr Pferd, sich selbst und Dritte. 

 

8. Die Ausrüstung von Pferd / Reiter kann beliebig gewählt werden, muss aber zweckentsprechend und ggf. verkehrssi-

cher sein. Atembeengende Zäumung ist nicht erlaubt, der Missbrauch von Sporen / Gerte wird nicht geduldet.  

 

9. Jeder Reiter muss auf der gesamten Anlage beim Reiten einen Helm tragen. Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren 

müssen bei Veranstaltungen mit Pferd grundsätzlich eine Schutzkappe nach gültiger DIN-Norm tragen. 

 

10. Die Unterbringung der Pferde in selbst aufgebauten Paddocks ist kostenlos, für Boxen oder feste Paddocks sind die 

angegebenen Gebühren für Nichtmitglieder zu entrichten. Diese sind nur für Vereinsmitglieder kostenlos.  

Paddock-Material (u.a. Zaun/Band, Stäbe), Futter für die Pferde und ggf. Einstreu ist selbst mitzubringen 

 

11. Bei Übernachtung der Pferde muss mindestens ein Betreuer anwesend sein. Strom, Wasser und Sanitäranlagen sind 

auf der Anlage vorhanden. 

 

12. Das Mitbringen von Speisen oder Getränken in die Gaststätte oder auf die Terrasse ist nicht erlaubt.  

Am Paddock-Platz ist dies kein Problem. 

 

13. Bei Rücktritt nach Anmeldeschluss wird die Teilnahmegebühr/Anzahlung nicht zurückerstattet, kann jedoch auf ei-

nen Ersatzteilnehmer übertragen werden. Näheres dazu (z.B. weitere Kosten) regeln die ggf. in der Ausschreibung 

genannten speziellen Veranstaltungsbedingungen. 

 

14. Der Veranstalter behält sich das Recht vor, die Veranstaltung ausfallen zu lassen. In diesem Fall werden die bereits 

geleisteten Zahlungen zurückerstattet. 

 

15. Die Datenschutzbestimmungen im Anhang (Informationspflichten nach Artikel 13 und 14 DSGVO) habe ich gelesen 

und akzeptiere sie. 

 

16. Änderungen oder Ergänzungen dieser Teilnahmebedingungen bedürfen der Schriftform. Sollte eine der vorstehen-

den Regelungen unwirksam sein, so berührt dies nicht die Wirksamkeit der übrigen Regelungen. 
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Informationspflichten nach Artikel 13 und 14 DSGVO 

Nach Artikel 13 und 14 EU-DSGVO hat der Verantwortliche einer betroffenen Person, deren Daten er verarbei-
tet, die in den Artikeln genannten Informationen bereit zu stellen. 

 
Verantwortlicher siehe Veranstalter 
Zwecke, für die personenbezogenen Daten verarbeitet werden:  
• Die personenbezogenen Daten werden für die Durchführung der Veranstaltung verarbeitet.  

• Darüber hinaus können personenbezogene Daten (insbesondere Fotos) im Zusammenhang mit einer 
Berichterstattung über Tätigkeiten des Vereins auf der Internetseite des Vereins, in Auftritten des Vereins 

in Sozialen Medien veröffentlicht und an lokale, regionale und überregionale Printmedien übermittelt 
werden. 

Weitergabe von Daten an Dritte: 
• Die personenbezogenen Daten werden ggf. an Behörden weitergegeben (z.B. Laves - Meldung der teil-

nehmenden Equiden) 
• In Schadensfällen kann eine Weitergabe von Daten an Versicherungen erforderlich werden  

 
Darüber hinaus können personenbezogene Daten (insbesondere Fotos) im Zusammenhang mit einer Bericht-

erstattung über Tätigkeiten des Vereins auf der Internetseite des Vereins, in Auftritten des Vereins in Sozialen 
Medien veröffentlicht und an lokale, regionale und überregionale Printmedien übermittelt werden.  
 

Rechtsgrundlagen, auf Grund derer die Verarbeitung erfolgt:  
Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten erfolgt in der Regel aufgrund der Erforderlichkeit zur Erfül-
lung eines Vertrages gemäß Artikel 6 Abs. 1 b) DSGVO. Bei dem Vertragsverhältnis handelt es sich in erster 
Linie die Teilnahme an der Veranstaltung. 

• Werden personenbezogene Daten erhoben, ohne dass die Verarbeitung zur Erfüllung des Vertrages er-
forderlich ist, erfolgt die Verarbeitung aufgrund einer Einwilligung nach Artikel 6 Abs. 1 a) i.V.m. Artikel 7 
DSGVO. 

• Die Veröffentlichung personenbezogener Daten im Internet oder in lokalen, regionalen oder überregiona-
len Printmedien erfolgt zur Wahrung berechtigter Interessen des Vereins (vgl. Artikel 6 Abs. 1 f) DSGVO). 
Das berechtigte Interesse des Vereins besteht in der Information der Öffentlichkeit durch Berichtserstat-

tung über die Aktivitäten des Vereins. In diesem Rahmen werden personenbezogene Daten einschließlich 
von Bildern der Teilnehmer zum Beispiel im Rahmen der Berichterstattung über Ereignisse des Vereins 
veröffentlicht. 

Die Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden oder, falls dies nicht möglich ist, die 
Kriterien für die Festlegung der Dauer:  
• Die personenbezogenen Daten werden gemäß den gesetzlichen Aufbewahrungsfristen gespeichert.  

Bestimmte Datenkategorien werden zum Zweck der Vereinschronik im Vereinsarchiv gespeichert. Hierbei 
handelt es sich um die Kategorien Vorname, Nachname, Wohnort und Geburtsdatum, besondere Erfolge 
oder Ereignisse, an denen die betroffene Person mitgewirkt hat oder beteiligt war. 

 
Der betroffenen Person stehen unter den in den Artikeln jeweils genannten Voraussetzungen die nachfolgen-
den Rechte zu: 
• das Recht auf Auskunft nach Artikel 15 DSGVO, 

• das Recht auf Berichtigung nach Artikel 16 DSGVO, 
• das Recht auf Löschung nach Artikel 17 DSGVO, 

• das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach Artikel 18 DSGVO, 
• das Recht auf Datenübertragbarkeit nach Artikel 20 DSGVO, 

• das Widerspruchsrecht nach Artikel 21 DSGVO, 
• das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde nach Artikel 77 DSGVO  

• das Recht, eine erteilte Einwilligung jederzeit widerrufen zu können, ohne dass die Rechtmäßigkeit, der 
aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung hierdurch berührt wird.  

 

Die Rechtmäßigkeit der Datenverarbeitung setzt voraus, dass die verarbeiteten Daten richtig sind.  Die Teilneh-
mer sind daher verpflichtet, jede Änderung der mitgeteilten Daten sofort dem Veranstalter anzuzeigen.  


